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BDP fordert Änderung des Europäischen Patentübereinkommens 

Bonn, 7.12.2018. Der Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e. V. (BDP) kritisiert den 
Beschluss der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes (EPA) vom 05. Dezem-
ber 2018, nach der Pflanzen aus im Wesentlichen biologischen Verfahren nun doch paten-
tierbar sind. Diese Entscheidung hebt in ihrer Konsequenz das Patentierungsverbot von 
Pflanzen aus Kreuzung und Selektion auf, welches erst Mitte 2017 vom Verwaltungsrat des 
EPA eingeführt worden war. „Mit dieser Entscheidung wird ein jahrelanger Prozess zur sinn-
vollen Abgrenzung des Sortenschutzes zum Patentschutz konterkariert“, erklärt Dr. Carl-
Stephan Schäfer, Geschäftsführer des BDP.  

Der BDP sieht den Sortenschutz als das primäre Schutzrecht in der Pflanzenzüchtung an 
und befürwortet Patente nur in Bezug auf technische Erfindungen. „Die politischen Entschei-
dungsträger müssen umgehend sicherstellen, dass das Verbot der Patentierung von Pflan-
zen aus Kreuzung und Selektion im Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) verankert 
wird“, fordert Dr. Schäfer weiter. 

Zum Hintergrund: 
In dem vorliegenden Beschwerdeverfahren zur Patentanmeldung EP2753168A1 hatte die 
Technische Beschwerdekammer entschieden, dass die Regel 28 II der Ausführungsordnung 
zum EPÜ nicht mit dem Artikel 53 b) des EPÜ vereinbar ist. Die Beschwerdekammer hat 
zusätzlich darauf verwiesen, dass nach Artikel 164 des EPÜ bei mangelnder Übereinstim-
mung des Übereinkommens und der Ausführungsordnung die Vorschriften des Überein-
kommens vorgehen. Die Regel 28 II der Ausführungsordnung zum EPÜ beinhaltet ein Paten-
tierungsverbot für Pflanzen aus Kreuzung und Selektion. Diese Regel war im Jahr 2017 vom 
Verwaltungsrat des EPA eingeführt und auch vom BDP als großer Schritt in die richtige Rich-
tung angesehen worden. Die Meldung des Europäischen Patentamtes ist im Internet zu fin-
den unter: 
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2018/20181207_de.html  
 
Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e. V. (BDP): 

Der Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e.V. (BDP) mit Sitz in Bonn und Berlin ist die be-
rufsständische Vertretung der rund 130 deutschen Pflanzenzuchtunternehmen und Saatenhändler aus 
den Bereichen Landwirtschaft, Gemüse und Zierpflanzen. Mit einer F&E-Quote (Forschung & Entwick-
lung) von 15,1 Prozent gehört die Pflanzenzüchtung zu den innovativsten Branchen in Deutschland. 
Rund 5.800 Beschäftigte finden in ihr einen Arbeitsplatz und legen mit ihrer Tätigkeit die Basis für eine 
erfolgreiche Landwirtschaft und die darauf folgenden Stufen der Wertschöpfungskette. 
 
Kontakt:  
Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e. V.  
Ulrike Amoruso-Eickhorn 
Kaufmannstraße 71-73, 53115 Bonn  
Tel. 02 28/9 85 81-17, Fax -19, ulrike.amoruso@bdp-online.de 
www.bdp-online.de; www.diepflanzenzuechter.de  
Facebook:  www.facebook.com/diepflanzenzuechter.de     
Twitter: www.twitter.com/DialogBDP 
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